
Darf man als Vertretungslehrer arbeiten mit nicht
bestandenen 2.staatsexamen?
Beitrag von „wossen“ vom 28. März 2020 11:03

Yepp, deshalb sollte man überlegen, ob man zum 2. Versuch des 2. Stex überhaupt antritt (bzw.
sich vorzeitig entlassen lässt), wenn absolut absehbar ist, dass das nix wird (in NRW z.b. kurz
vor der offiziellen Verkündung der Vornote im 2. Versuch des 2. Stex, wenn man schon weiß,
dass die so ausfallen wird, dass man nicht zur UPP zugelassen wird)
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